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Fahrprüferhandbuch

8.6.1. Überprüfungen am Fahrzeug (Teil I)

Im Anhang sind alle Klassen _E entsprechend dem Protokoll zusammengefasst. Es ist 
auf die Eigenheit des Prüfungsfahrzeuges einzugehen. Anhänger zur Klasse B sind 
meistens Zentralachsanhänger und haben eine Auflaufbremse. Die Übertragung kann 
mechanisch erfolgen oder hydraulisch, entsprechend sind die Überprüfungen am 
Fahrzeug durchzuführen.

In jedem Fall ist das Ab- und Ankuppeln durchzuführen, wobei das Abkuppeln auch 
nach dem Teil C zulässig ist. Beim Abkuppeln ist das Fahrzeug entsprechend 
abzusichern. Es sind dabei Feststellbremse, Unterlegkeile, etc., zu verwenden. 

Vor dem Ankuppeln ist die Zulässigkeit der Kombination, die richtige Verteilung der 
Ladung (Stützlast) und auf die Kenntnisse für eine ausreichende Ladungssicherung ist 
zu achten.

Beim Ankuppeln steht das Zugfahrzeug neben dem Anhänger oder mindestens eine 
Fahrzeugbreite versetzt zum Anhänger.

.
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Fahrprüferhandbuch

8.6.1. Überprüfungen am Fahrzeug (Teil I)

Es ist mit dem Fahrzeug an den Anhänger heranzufahren und nicht umgekehrt, dabei 
kann die Hilfe eines Einweisers in Anspruch genommen werden.

Beim Bewegen des Fahrzeuges sind die Türen und Klappen geschlossen zu halten. 
Nach dem Ankuppeln ist die sichere Verbindung der Deichsel zu kontrollieren 
(Abreißsicherung, Kontrollstift) sowie selbständig die elektrische Anlage und das 
Funktionieren der Leuchten zu überprüfen. Zur Überprüfung der Leuchten kann sich 
der Kandidat eines Helfers bedienen. 

Die Feststellbremse darf erst nach dem Schließen der Anhängerkupplung gelöst 
werden. Die Feststellbremse darf ausnahmsweise kurz gelöst werden, wenn sich der 
Kandidat überzeugt, dass der Anhänger durch Unterlegskeil(e) gegen Abrollen 
gesichert ist, um ein Einrasten der Kugelkupplung zu ermöglichen.

Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine sichere und technisch einwandfreie 
Verbindung zwischen Zugfahrzeug und Anhänger herzustellen, so stellt dies einen 
Abbruchgrund dar.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


